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ErwGr

Erwägungsgrund 123 - Kooperation der Aufsichtsbehörden untereinander und mit der
Kommission

1 Die Aufsichtsbehörden sollten die Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung überwachen
und zu ihrer einheitlichen Anwendung in der gesamten Union beitragen, um natürliche Personen im
Hinblick auf die Verarbeitung ihrer Daten zu schützen und den freien Verkehr personenbezogener
Daten im Binnenmarkt zu erleichtern. 2 Zu diesem Zweck sollten die Aufsichtsbehörden
untereinander und mit der Kommission zusammenarbeiten, ohne dass eine Vereinbarung zwischen
den Mitgliedstaaten über die Leistung von Amtshilfe oder über eine derartige Zusammenarbeit
erforderlich wäre.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr122
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr124

	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 123 - Kooperation der Aufsichtsbehörden untereinander und mit der Kommission



